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Die  Globalisierungskritiker glaubten schon an einen Erfolg: hatte doch die Europäische Union im Frühjahr erklärt, dass sie für die laufenden Verhandlungen über das Handelsabkommen für Dienstleistungen, das GATS, keinerlei Angebote macht, den Handel mit Bildung weiter zu liberalisieren. Doch sie haben sich zu früh gefreut. Wenn die neue europäische Verfassung in Kraft tritt, muss sich die EU-Kommission beim Handel mit Kultur, Bildung, Gesundheit und Sozialdienstleistungen nicht mehr um die Bedenken einzelner Länder scheren. 

Der Entwurf des europäischen Verfassungskonvents sieht vor, mehr Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern. Handelsfragen zum Beispiel sind ausschließlich Angelegenheit der Union, und die ist verpflichtet, internationale Handelsbarrieren abzubauen und die Liberalisierung voranzutreiben. Das steht schon so im seit 1999 gültigen Nizza-Vertrag der EU. Im Verfassungsentwurf wird der Handel mit Dienstleistungen und geistigem Eigentum ausdrücklich als Gegenstand der EU-Handelspolitik erwähnt, das heißt – aus der Verantwortung nationaler Regierungen und Parlamente heraus genommen.

Im Prinzip wird heute mit allem gehandelt, mit Strom und ärztlicher Behandlung ebenso wie mit Kunstausstellungen, Theateraufführungen, Filmen, Schulen und Internetkursen, also: für all das wäre dann die EU zuständig und nicht mehr ihre Mitgliedsländer, denn es sind ja Handelsthemen. Auf der anderen Seite haben die Mitgliedsländer aber noch immer exklusive Kompetenzen für Gesundheit, Kultur, Bildung, Sport und Jugend. Geht es um Handel mit Gütern und Diensten aus diesen Bereichen, so muss darüber in einem eigens dafür gebildeten Gremium, dem sogenannten 133er-Ausschuss Einstimmigkeit erreicht werden. Das Gremium hat seinen Namen von dem entsprechenden Artikel des Nizza-Vertrages.  Dieses Einstimmigkeitsprinzip wurde auf Drängen von Frankreich und Belgien in das Nizza-Abkommen aufgenommen. Die französische Regierung will ihre Filmindustrie schützen, und Belgien muss das komplizierte Gleichgewicht von Flamen und Wallonen wahren. 

Letztlich waren es weniger die Proteste der Anti-GATS-Kampagne von attac und anderen als vielmehr dieses Einstimmigkeitsprinzip, das Pascal Lamy, den Handelskommissar der EU und vehementen Liberalisierungsbefürworter zurückstecken ließ. Er ging ohne ein neues Liberalisierungsangebot in die neue GATS-Runde, denn an der Gegnerschaft Frankreichs kam er nicht vorbei. 

Die USA und  andere Länder fordern in dieser GATS-Runde von der EU, dass sie ihre vertraglich fixierten Vorbehalte aufgibt. Danach können Dienstleistungen im hoheitlichen Interesse, wie zum Beispiel die Grundversorgung mit Bildung, Information oder Kulturgütern, immer noch staatlich geregelt werden. Die EU-Mitgliedsstaaten können politisch entscheiden, welche Schulen, Krankenhäuser und Museen sie subventionieren und welche nicht. Ein Stück demokratischer Souveränität also. Gern hätten nicht nur Pascal Lamy, der zuständige Handelskommissar, sondern mächtige Interessengruppen in der EU diese Vorbehalte geopfert.

Ist die neue Verfassung in Kraft, so ist Einstimmigkeit nur noch dann beim Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen gefordert, wenn, so heißt es im Entwurf, der „die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen könnte“. Von Bildung ist gar nicht mehr die Rede. Der französische Außenminister Villepin hat sich nur für die französische Filmindustrie stark gemacht, Bildung war  ihm nicht so wichtig. Und den deutschen Außenminister interessierte dieses Kapitel überhaupt nicht, im Unterschied zum baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel. Der hat das Interesse der deutschen Länder an ihrer Kompetenz in Bildung und Kultur angemahnt, ohne letztlich diese Kompetenzübertragung an die EU zu verhindern. 

Dass Einstimmigkeit nur dann gefordert ist, wenn die kulturelle und sprachliche Vielfalt beeinträchtigt werden könnte ist, juristisch gesehen, Wischi-Waschi, stellt Franz-Josef Stummann fest. Er ist als Generalsekretär der Versammlung der europäischen Regionen in Straßburg genau an diesem Punkt, der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, interessiert.  Wer stellt die Beeinträchtigung fest? In Deutschland ist Kultur und Bildung Ländersache, was geschieht also, wenn Bayern oder Bremen seine sprachliche und kulturelle Eigenständigkeit in Gefahr sieht? Würde die völlige Öffnung des Hochschulsektors für private und ausländische Anbieter die kulturelle und sprachliche Vielfalt beeinträchtigen? Mit Sicherheit wird man die Buchpreisbindung im deutschen Raum nicht mit dem Argument verteidigen können, dass ihre Aufhebung die sprachliche Vielfalt bedrohe. Muss die mögliche Bedrohung vor Beginn der Verhandlungen festgestellt oder ausgeschlossen werden oder erst, wenn das fertige Ergebnis, also zum Beispiel das GATS-Abkommen, auf dem Tisch liegt? 

Hinter diesen Veränderungen im Kleingedruckten stecken handfeste politische Absichten. Sowohl von einigen Abgeordneten, darunter der PDS-Vertreterin Sylvia-Ivonne Kaufmann als auch vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel wurde im Verfassungskonvent vorgeschlagen, den Handel mit Gesundheit, Bildung, Medien und Sozialdienstleistungen  weiter durch das Prinzip der Einstimmigkeit zu schützen. Die liberalisierungsfreundliche Mehrheit hat dies abgelehnt.

Tritt die so veränderte Verfassung in Kraft, dann haben die EU-Mitglieder, in Deutschland und Österreich die Bundesländer, Bereiche ihrer Kulturkompetenz an die EU abgetreten, deren Umfang noch gar nicht absehbar ist - denn, wie gesagt, im Prinzip kann über alles als Handelsobjekt geredet werden. Die Finanzierung von Hochschulen und  Schulen, die Einführung von Studiengebühren oder Gutscheinsystemen, die Subventionierung von Theatern und Museen, alles ist vorstellbar. Was im Laufe der Verhandlungen von GATS auf den Tisch kommt, weiß man noch nicht; welche Deals geschlossen werden – Agrarsubventionen erhalten, dafür den Hochschulmarkt öffnen, amerikanische Testing-Agenturen zulassen, dafür die US-Stahlzölle abbauen – all das ist nicht das Hirngespinst von Globalisierungsgegnern, sondern die ausdrückliche Handlungsmaxime der Welthandelsorganisation. Die will vom Freihandel mit Gütern bis zu den Urheberrechten ein großes Paket schnüren, was dann nur als Ganzes angenommen oder abgelehnt werden kann. Und da die Mehrheit in der europäischen Union ein vitales Interesse an der Ausweitung des Freihandels hat, kann man davon ausgehen, dass selbst ein grüner Außenminister nicht wegen einiger Zugeständnisse beim Abbau öffentlicher Dienste die Zustimmung zum Gesamtpaket verweigern wird.  Weder ein Einspruch aus Niederösterreich noch aus Frankreich könnte dann dem freien Kultur- und Bildungsmarkt Grenzen setzen.
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